
AMENDMENT FORM

Suggestion for amendment of Article :

Suggestion for protocol : PROTOKOLL ÜBER DIE ANWENDUNG DER GRUNDSÄTZE

DER SUBSIDIARITÄT UND DER VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT

By Mr : Joachim Wuermeling and Peter Altmaier

Status : - Alternates

5. Jede Kammer eines nationalen Parlaments eines Mitgliedstaats kann binnen sechs Wochen nach

dem Zeitpunkt der Übermittlung eines Vorschlags der Kommission für einen Rechtsakt in einer

begründeten Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der

Kommission darlegen, weshalb der Vorschlag seines Erachtens nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip

oder Verhältnismäßigkeitsprinzip vereinbar ist. Eine solche begründete Stellungnahme können

zur Wahrung ihrer Rechte auch Regionen und ihre Parlamente abgeben. Dabei ist es Sache

des jeweiligen nationalen Parlaments, die internen Modalitäten für die Anhörung seiner beiden

Kammern im Falle eines Zweikammersystems und/oder gegebenenfalls der regionalen Parlamente

mit Gesetzgebungsbefugnissen festzu-legen.

Explanation (if any) :

Das Frühwarnsystem kann seine Aufgabe nur erfüllen, wenn Subsidiaritätsverstöße jeweils
unabhängig voneinander von beiden Kammern des nationalen Parlaments und zur Wahrung ihrer
Rechte auch von den Regionen und deren Parlamenten gerügt werden können. Schon aufgrund der
Kürze der für die Stellungnahme eingeräumten Frist ist eine bloße interne Beteiligung der Regionen
und ihrer Parlamente nicht ausreichend.


